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Datum: 01.11.2019  

 

REDcert² Selbsterklärung zur Lieferung von Abfall bzw. Reststoffen 

für nachhaltige Stoffströme in der chemischen Industrie  

 

Entstehungsbetrieb/Sammelstelle:______________________________________________________ 

Straße: ___________________________________________________________ 

PLZ, Ort: _________________________________________________________ 

Land: ____________________________________________________________ 

für nachhaltige Stoffströme gemäß Richtlinie 2008/98/EG und/oder Richtlinie 2009/28/EG  

Empfänger: ______________________________________________________________ 

Kontrakt- bzw. Vertragsnummer: ______________________________________________ 

(Zutreffendes bitte ankreuzen) 

1.  Bei dem gelieferten Abfall bzw. Reststoff handelt es sich ausschließlich um einen Stoff, der 
im Europäischen Abfallverzeichnis (2014/955/EU) gemäß der Richtlinie 2008/98/EG gelistet 
ist. 

2.  Bei dem gelieferten Abfall bzw. den Reststoffen handelt es sich ausschließlich um Biomasse 
im Sinne der Definition aus der Richtlinie 2009/28/EG. 

  

 

Falls ja:  

Der Abfall bzw. Reststoff erfüllt die Anforderungen nach Art. 17 der Richtlinie 2009/28/EG.   

3. Der Abfall bzw. Reststoff ist durch folgenden Prozess entstanden: 

______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

4. Bei der Lieferung handelt es sich um folgenden Abfall bzw. Reststoff: 

______________________________________________________________________________ 

Listen Sie bitte jeden gelieferten Abfall bzw. Reststoff auf und geben den Abfallschlüssel an. Bei 
tierischen Nebenprodukten muss die jeweilige Kategorie gemäß Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 
angegeben werden. 

5.   Die Vorschriften für die Kennzeichnung und den Transport inkl. der Handelspapiere werden 
erfüllt. Liegen Veterinärbescheinigungen vor, werden diese mit den Handelspapieren geführt. 

6.  Der jeweilige Abfall und Reststoff stammt ausschließlich von dem/der unterzeichnenden 
Entstehungsbetrieb/Sammelstelle und wurde nicht mit anderen Kategorien von gefährlichen 
Abfällen oder mit anderen Abfällen, Stoffen oder Materialien gemäß der Richtlinie 2008/98/EG 
vermischt. Biogene Abfälle bzw. Reststoffe werden zu keinem Zeitpunkt mit Biomasse anderen 
Ursprungs vermischt. Der/die Entstehungsbetrieb/Sammelstelle nimmt keine Abfälle und 
Reststoffe von einem/einer anderen Entstehungsbetrieb/Sammelstelle zum Zwecke der 
Vermischung von gefährlichen Abfällen/Biomasse auf. 

Hinweis: Mit dieser Selbsterklärung nimmt der/die Entstehungsbetrieb/Sammelstelle zur Kenntnis, dass Auditoren der 

anerkannten Zertifizierungsstellen überprüfen können, ob die relevanten REDcert² Anforderungen eingehalten werden. Zudem 

ist REDcert Mitarbeitern wie auch von REDcert anerkannten Auditoren die Durchführung einer Sonderkontrolle bzw. eines 

Witnessaudits zu gewähren.  

________________________                      ___________________________________ 

Ort, Datum                                                                 Unterschrift 


